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RS OGH 1979/3/14 1Ob553/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.03.1979

Norm

ABGB §5 nF

ABGB §142 nF

Rechtssatz

Vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des neugefaßten § 142 ABGB war die Unterhaltsp5icht gegenüber dem ehelichen

Kind nicht vererblich, sie ging im Falle des Todes des Verp5ichteten ohne Rücksicht darauf, wer als Erbe berufen war,

auf den Nächstverp5ichteten über. Eine Rückwirkung wurde nicht normiert. Unterhaltsverp5ichtungen von Erblassern,

die vor dem 1.1.1978 verstorben sind, sind mit deren Tod erloschen und belasten nicht den Nachlaß.
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